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(54) VERPACKUNGSMASCHINE, INSBESONDERE SCHLAUCHBEUTELMASCHINE, UND 
VERFAHREN ZU EINER HERSTELLUNG UND/ODER ZU EINEM TRANSPORT EINER 
PAPIERERSTVERPACKUNG

(57) Die Erfindung geht aus von einer Verpackungs-
maschine, insbesondere von einer Schlauchbeutelma-
schine, zu einer Herstellung und/oder zu einem Trans-
port einer Papiererstverpackung (10) zu einer Aufnahme
zumindest eines Produkts (12), insbesondere eines Le-
bensmittels, wobei die Papiererstverpackung (10) zu-
mindest eine, insbesondere direkt mit dem Produkt (12)
in Kontakt kommende, Umhüllungseinheit (14), insbe-
sondere einen Schlauchbeutel, die, insbesondere der,
zumindest eine Barriereschicht (16) zu einem Schutz des
aufgenommenen Produkts (12), insbesondere vor
Feuchtigkeit, und zumindest eine mit der Barriereschicht
(16), insbesondere stoffschlüssig, verbundene Träger-
schicht (18), insbesondere Papierschicht, umfasst, und
zumindest eine, insbesondere einteilig mit der Umhül-
lungseinheit (14) ausgebildete, Funktionseinheit (20),
insbesondere Dämpfungs- und/oder Versteifungsein-
heit, zu einem Schutz der Umhüllungseinheit (14)
und/oder dem aufgenommenen Produkt (12) vor Be-

schädigungen aufweist, wobei die Verpackungsmaschi-
ne zumindest eine Transporteinheit (40) aufweist, die
derart ausgebildet ist, dass die Papiererstverpackung
(10) während eines Transports, insbesondere in eine
Zweitverpackung (42), zumindest im Bereich eines Falt-
dreiecks (26, 28) der Umhüllungseinheit (14) gestützt
wird und/oder eine Flosse (22, 24) der Umhüllungseinheit
(14) um zumindest eine Achse (44, 46) gebogen, gewölbt
und/oder gefaltet wird.

Es wird vorgeschlagen, dass die Transporteinheit
(40) von einer Greifereinheit gebildet ist, die dazu vorge-
sehen ist, die Papiererstverpackung (10) mittels einer
form- und/oder kraftschlüssigen Verbindung von einer
Produktzuführeinheit (84), insbesondere einem Förder-
band, einer Mitnehmerkette o. dgl., der Verpackungsma-
schine zu heben und einer Zweitverpackung (42) zuzu-
führen.



2

EP 3 854 700 A1



EP 3 854 700 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Aus EP 0 398 726 A1 ist bereits eine Verpa-
ckungsmaschine und ein Verfahren zu einer Herstellung
und/oder zu einem Transport einer Papiererstverpa-
ckung, die zu einer Aufnahme zumindest eines Produkts
vorgesehen ist, bekannt, wobei die Papiererstverpa-
ckung zumindest eine Umhüllungseinheit, die zumindest
eine Barriereschicht zu einem Schutz des aufgenomme-
nen Produkts, und zumindest eine mit der Barriereschicht
verbundene Trägerschicht umfasst, und zumindest eine
Funktionseinheit zu einem Schutz der Umhüllungsein-
heit und/oder dem aufgenommenen Produkt vor Beschä-
digungen aufweist, wobei die Verpackungsmaschine zu-
mindest eine Transporteinheit aufweist, die derart aus-
gebildet ist, dass die Papiererstverpackung während ei-
nes Transports, insbesondere in eine Zweitverpackung,
zumindest im Bereich eines Faltdreiecks der Umhül-
lungseinheit gestützt wird und/oder eine Flosse der Um-
hüllungseinheit um zumindest eine Achse gebogen, ge-
wölbt und/oder gefaltet wird.
[0002] Aus DE 198 52 936 A1, DE 10 2018 202 021
A1 und JP S60-23 105 A sind zumindest bereits Erstver-
packungen bekannt, die zu einer Aufnahme zumindest
eines Produkts vorgesehen sind, wobei die Erstverpa-
ckungen zumindest eine Umhüllungseinheit aufweisen,
die zumindest eine Barriereschicht zu einem Schutz des
aufgenommenen Produkts, und zumindest eine mit der
Barriereschicht verbundene Trägerschicht umfasst.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die Erfindung geht aus von einer Verpackungs-
maschine, insbesondere von einer Schlauchbeutelma-
schine, zu einer Herstellung und/oder zu einem Trans-
port einer Papiererstverpackung zu einer Aufnahme zu-
mindest eines Produkts, insbesondere eines Lebensmit-
tels, wobei die Papiererstverpackung zumindest eine,
insbesondere direkt mit dem Produkt in Kontakt kom-
mende, Umhüllungseinheit, insbesondere einen
Schlauchbeutel, die, insbesondere der, zumindest eine
Barriereschicht zu einem Schutz des aufgenommenen
Produkts, insbesondere vor Feuchtigkeit, und zumindest
eine mit der Barriereschicht, insbesondere stoffschlüs-
sig, verbundene Trägerschicht, insbesondere Papier-
schicht, umfasst, und zumindest eine, insbesondere ein-
teilig mit der Umhüllungseinheit ausgebildete, Funktions-
einheit, insbesondere Dämpfungs- und/oder Verstei-
fungseinheit, zu einem Schutz der Umhüllungseinheit
und/oder dem aufgenommenen Produkt vor Beschädi-
gungen aufweist, wobei die Verpackungsmaschine zu-
mindest eine Transporteinheit aufweist, die derart aus-
gebildet ist, dass die Papiererstverpackung während ei-
nes Transports, insbesondere in eine Zweitverpackung,
zumindest im Bereich eines Faltdreiecks der Umhül-
lungseinheit gestützt wird und/oder eine Flosse der Um-

hüllungseinheit um zumindest eine Achse gebogen, ge-
wölbt und/oder gefaltet wird.
[0004] Es wird vorgeschlagen, dass die Transportein-
heit von einer Greifereinheit gebildet ist, die dazu vorge-
sehen ist, die Papiererstverpackung mittels einer form-
und/oder kraftschlüssigen Verbindung von einer Pro-
duktzuführeinheit, insbesondere einem Förderband, ei-
ner Mitnehmerkette o. dgl., der Verpackungsmaschine
zu heben und einer Zweitverpackung zuzuführen. Vor-
zugsweise ist die Erstverpackung, insbesondere die Pa-
piererstverpackung, zu einer Aufnahme zumindest eines
Produkts, insbesondere eines Lebensmittels, vorgese-
hen, wobei die Erstverpackung, insbesondere die Pa-
piererstverpackung, zumindest eine, insbesondere di-
rekt mit dem Produkt in Kontakt kommende, Umhüllungs-
einheit, insbesondere einen Schlauchbeutel, umfasst,
die, insbesondere der, zumindest eine Barriereschicht
zu einem Schutz des aufgenommenen Produkts, insbe-
sondere vor Feuchtigkeit und/oder Sauerstoff, und zu-
mindest eine mit der Barriereschicht, insbesondere stoff-
schlüssig, verbundene Trägerschicht, insbesondere Pa-
pierschicht, aufweist, und wobei die Erstverpackung, ins-
besondere die Papiererstverpackung, zumindest eine,
insbesondere einteilig mit der Umhüllungseinheit ausge-
bildete, Funktionseinheit, insbesondere Dämpfungs-
und/oder Versteifungseinheit, zu einem Schutz der Um-
hüllungseinheit und/oder dem aufgenommenen Produkt
vor Beschädigungen umfasst. Unter "einteilig" soll ins-
besondere zumindest stoffschlüssig verbunden verstan-
den werden, beispielsweise durch einen Schweißpro-
zess, einen Klebeprozess, einen Anspritzprozess
und/oder einen anderen, dem Fachmann als sinnvoll er-
scheinenden Prozess. Bevorzugt ist die Funktionseinheit
zumindest teilweise von der Umhüllungseinheit gebildet,
insbesondere von zumindest einem Teilbereich der Um-
hüllungseinheit. Die Funktionseinheit ist vorzugsweise
dazu vorgesehen, die Umhüllungseinheit zumindest in
einem Teilbereich und/oder das aufgenommene Produkt
vor Transportbeschädigungen zu schützen. Unter "vor-
gesehen" soll insbesondere speziell ausgelegt, speziell
eingerichtet und/oder speziell ausgestattet verstanden
werden. Darunter, dass ein Objekt zu einer bestimmten
Funktion vorgesehen ist, soll insbesondere verstanden
werden, dass das Objekt diese bestimmte Funktion in
zumindest einem Anwendungs- und/oder Betriebszu-
stand erfüllt und/oder ausführt. Die Funktionseinheit ist
bevorzugt derart an der Umhüllungseinheit angeordnet
oder zumindest teilweise von der Umhüllungseinheit ge-
bildet, dass zumindest einer Beschädigung der Barrier-
eschicht, insbesondere durch ein starkes Knicken der
Umhüllungseinheit im Bereich eines Faltdreiecks der
Umhüllungseinheit, infolge eines Transports und/oder ei-
ner Anordnung der Erstverpackung in einer Zweitverpa-
ckung entgegengewirkt werden kann.
[0005] Bevorzugt ist die Funktionseinheit zumindest
teilweise als Dämpfungseinheit ausgebildet, die dazu
vorgesehen ist, infolge einer Verformung und/oder einer
Bewegung zumindest eines Elements oder eines Teilbe-
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reichs der zumindest teilweise als Dämpfungseinheit
ausgebildeten Funktionseinheit Stöße, die auf die Um-
hüllungseinheit einwirken, zumindest in einem Teilbe-
reich der Umhüllungseinheit zu dämpfen. Alternativ oder
zusätzlich ist die Funktionseinheit zumindest teilweise
als Versteifungseinheit ausgebildet, die dazu vorgese-
hen ist, die Umhüllungseinheit zumindest in einem Teil-
bereich zu versteifen, insbesondere um das aufgenom-
mene Produkt vor einer Einwirkung von äußeren Belas-
tungen zu schützen, die zu einer Beschädigung des auf-
genommenen Produkts führen können. Die zumindest
teilweise als Versteifungseinheit ausgebildete Funkti-
onseinheit wird vorzugsweise infolge einer geometri-
schen Anordnung von Teilbereichen der Umhüllungsein-
heit und/oder infolge einer speziell eingebrachten oder
geformten Oberflächenstruktur in zumindest einem Teil-
bereich der Umhüllungseinheit gebildet. Beispielsweise
kann die zumindest teilweise als Versteifungseinheit
und/oder als Dämpfungseinheit ausgebildete Funktions-
einheit von zusätzlich an der Umhüllungseinheit ange-
ordneten Versteifungselementen, wie beispielsweise zu-
sätzlichen Falzen, zusätzlichen Rippen, zusätzlichen
Einprägungen in der Umhüllungseinheit o. dgl., oder von
Endbereichen der Umhüllungseinheit selbst gebildet
sein. Bevorzugt ist die Funktionseinheit dazu vorgese-
hen, die Umhüllungseinheit in einem in der Zweitverpa-
ckung angeordneten Zustand der Erstverpackung zu
schützen, insbesondere vor Belastungen, die zumindest
zu einer Beschädigung der Barriereschicht infolge einer
Einwirkung von Belastungen in einem in der Zweitverpa-
ckung angeordneten Zustand der Erstverpackung führen
können. Bevorzugt ist die Funktionseinheit zumindest zu
einem Großteil, insbesondere vollständig, aus einem
Material der Umhüllungseinheit gebildet.
[0006] Die Umhüllungseinheit ist vorzugsweise als Pa-
pierumhüllungseinheit ausgebildet. Insbesondere ist die
Umhüllungseinheit zu mehr als 50 %, bevorzugt zu mehr
als 70 % und besonders bevorzugt zu mehr als 80 %
eines Gesamtmaterials der Umhüllungseinheit aus ei-
nem Papier gebildet. Die Umhüllungseinheit ist bevor-
zugt als Papierfolie ausgebildet. Die Umhüllungseinheit
ist vorzugsweise verschieden von einer Kartonumhül-
lungseinheit ausgebildet. Insbesondere weist die Umhül-
lungseinheit eine maximale Materialstärke von weniger
als 2 mm, bevorzugt von weniger als 1 mm und ganz
besonders bevorzugt von weniger als 500 mm auf. Be-
vorzugt weist die Umhüllungseinheit eine maximale Ma-
terialstärke auf, die kleiner ist als 250 mm. Die Umhül-
lungseinheit ist besonders bevorzugt als Schlauchbeu-
tel, insbesondere als Papierschlauchbeutel, ausgebildet.
Die Umhüllungseinheit umfasst vorzugsweise die Barri-
ereschicht sowie die Trägerschicht, die miteinander ver-
bunden sind. Die Trägerschicht ist vorzugsweise als Pa-
pierschicht ausgebildet. Es ist denkbar, dass die Umhül-
lungseinheit alternativ oder zusätzlich zur Barriere-
schicht und/oder zur Trägerschicht weitere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Schichten, insbesonde-
re Funktionsschichten, aufweist, wie beispielsweise eine

Siegel- und Strukturschicht, eine Sperr- und Struktur-
schicht o. dgl. Bevorzugt ist die Barriereschicht als trans-
parente PET-Schicht ausgebildet. Die Barriereschicht ist
vorzugsweise als Barriere gegen Sauerstoff vorgesehen.
Es ist jedoch auch denkbar, dass die Barriereschicht als
eine andere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Schicht ausgebildete ist, die als Barriere gegen Sauer-
stoff, als Barriere gegen Wasserdampf, als Barriere ge-
gen Kondensat, als Fettbarriere, als Feuchtigkeitsbarri-
ere oder als andere, einem Fachmann als sinnvoll er-
scheinende Barriere vorgesehen ist.
[0007] Zudem ist auch denkbar, dass die Umhüllungs-
einheit zusätzlich zur Barriereschicht eine weitere Barri-
ereschicht aufweist, die zusätzlich als Barriere gegen
Wasserdampf, als Barriere gegen Kondensat o. dgl. vor-
gesehen ist. Die weitere Barriereschicht kann beispiels-
weise als transparente Polyethylen-Schicht, als metalli-
sierte PP-Schicht o. dgl. ausgebildet sein. Bevorzugt um-
fasst die Umhüllungseinheit, insbesondere zusätzlich zur
Barriereschicht und zur Trägerschicht, eine Siegel-
schicht. Die Siegelschicht kann beispielsweise als, ins-
besondere weiße, Polyethylen-Schicht ausgebildet sein.
Die Siegelschicht ist vorzugsweise intransparent ausge-
bildet. Die Siegelschicht ist vorzugsweise mit der Träger-
schicht verbunden, insbesondere einteilig mit der Trä-
gerschicht verbunden. Vorzugsweise ist die Siegel-
schicht mit der Trägerschicht verklebt. Die Barriere-
schicht ist bevorzugt mit der Trägerschicht verklebt. Vor-
zugsweise bildet die Barriereschicht eine Außenseite der
Umhüllungseinheit. Die Siegelschicht bildet vorzugswei-
se eine, insbesondere dem aufgenommenen Produkt zu-
gewandte, Innenseite der Umhüllungseinheit. Es ist je-
doch auch denkbar, dass die Barriereschicht die, insbe-
sondere dem aufgenommenen Produkt zugewandte, In-
nenseite der Umhüllungseinheit bildet, wobei die Siegel-
schicht zwischen der Barriereschicht und der Träger-
schicht angeordnet ist. Andere, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinende Anordnungen der Barriereschicht,
der Trägerschicht und/oder der Siegelschicht sind eben-
falls denkbar.
[0008] Die Erstverpackung ist vorzugsweise zu einer
Aufnahme von als Lebensmittel ausgebildeten Produk-
ten, wie beispielsweise Schokoriegel, Schokotafeln, Bis-
kuits, Keksen, Getreideriegel, Fitnessriegel, brausearti-
ge Pulver o. dgl., vorgesehen. Die Erstverpackung um-
gibt das von der Umhüllungseinheit aufgenommene Pro-
dukt vollständig, insbesondere zu einem Schutz vor Sau-
erstoff, Feuchtigkeit o. dgl. Die Erstverpackung wird vor-
zugsweise mittels einer in der DE 10 2019 132 878 A1
offenbarten Verpackungsmaschine, insbesondere einer
darin offenbarten Horizontalschlauchbeutelmaschine,
hergestellt. Vorzugsweise wird die Umhüllungseinheit
mittels der in der DE 10 2019 132 878 A1 offenbarten
Verpackungsmaschine zumindest um das aufzuneh-
mende Produkt gefaltet sowie quer- und längsgesiegelt.
Die Offenbarung der DE 10 2019 132 878 A1 in Bezug
auf die Verpackungsmaschine und ein Verfahren zur
Herstellung in Bezug auf eine Faltung der Umhüllungs-
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einheit sowie ein Quer- und Längssiegeln der Umhül-
lungseinheit sollen insbesondere als Teil dieser Offen-
barung gelten. Es ist jedoch auch denkbar, dass die er-
findungsgemäße Erstverpackung zumindest teilweise
mit einer anderen, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nenden Verpackungsmaschine hergestellt wird.
[0009] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der Verpackungsmaschine kann vorteilhaft ein zuverläs-
siger Schutz der Umhüllungseinheit und/oder des aufge-
nommenen Produkts bei einer Anordnung in einer Zweit-
verpackung ermöglicht werden. Insbesondere bei einer
Ausgestaltung der Erstverpackung als Papiererstverpa-
ckung kann es bei einem Nichtvorhandensein der Funk-
tionseinheit zu einem Einreißen der Umhüllungseinheit
infolge einer Anordnung in einer Zweitverpackung durch,
insbesondere übermäßiges, Knicken von Endbereichen,
insbesondere im Bereich von Faltdreiecken, der Umhül-
lungseinheit kommen, dem mittels der erfindungsgemä-
ßen Transporteinheit in einem Verpackungszustand der
Erstverpackung vorteilhaft entgegengewirkt werden
kann. Vorteilhaft kann eine schonende Verpackung der
Erstverpackung in einer Zweitverpackung ermöglicht
werden. Durch die Ausgestaltung der Erstverpackung
kann vorteilhaft ein zuverlässiger Schutz der Umhül-
lungseinheit und/oder des aufgenommenen Produkts er-
möglicht werden. Insbesondere bei einer Ausgestaltung
der Erstverpackung als Papiererstverpackung kann es
bei einem Nichtvorhandensein der Funktionseinheit zu
einem Einreißen der Umhüllungseinheit infolge einer An-
ordnung in einer Zweitverpackung durch, insbesondere
übermäßiges, Knicken von Endbereichen, insbesondere
im Bereich von Faltdreiecken, der Umhüllungseinheit
kommen, dem mittels der erfindungsgemäßen Funkti-
onseinheit vorteilhaft entgegengewirkt werden kann.
Vorteilhaft können Verpackungsmaterialien aus emp-
findlichen, insbesondere reißanfälligen und/oder sehr
dünnen, Materialien, insbesondere aus Papier, zu einer
Erstverpackung von Produkten genutzt werden, die vor-
teilhaft bei einem Transport in einer Zweitverpackung ge-
ringer geneigt sind beschädigt zu werden.
[0010] Des Weiteren kann vorteilhaft sein, dass die,
insbesondere zumindest teilweise als Dämpfungseinheit
ausgebildete, Funktionseinheit zumindest teilweise
durch zumindest eine Flosse der Umhüllungseinheit ge-
bildet wird, insbesondere durch zumindest eine infolge
einer Flossennahtsiegelung der Umhüllungseinheit er-
zeugten Flosse der Umhüllungseinheit. Bei einer Flos-
sennahtsiegelung werden auf einer, einem Fachmann
bereits bekannten Art und Weise, wie dies beispielsweise
auch in der DE 10 2019 132 878 A1 offenbart ist, zuerst
zwei sich abgewandte Randbereiche der noch nicht ver-
schlossenen Umhüllungseinheit mit ihren Innenseiten
aufeinander angeordnet und versiegelt. Es wird bekann-
terweise bei der Flossennahtsiegelung zuerst die Längs-
siegelung hergestellt, so dass eine Art Schlauch mit einer
Siegelung an einer Seite entsteht. Mit einer bekannter-
weise später erfolgenden Quersiegelung zweier sich ab-
gewandter Enden der Umhüllungseinheit wird bekann-

terweise eine Naht der Längssiegelung umgeklappt und
es entsteht, insbesondere an jedem Ende der Umhül-
lungseinheit, vorzugsweise der Erstverpackung, eine
Flosse der Umhüllungseinheit. Die Flosse der Umhül-
lungseinheit bildet bevorzugt ein Ende der Umhüllungs-
einheit. Insbesondere ist an der Flosse der Umhüllungs-
einheit eine Trennkante und/oder eine Aufreißkante der
Umhüllungseinheit angeordnet. Bevorzugt ist die Flosse
der Umhüllungseinheit ein Bereich der Umhüllungsein-
heit, in dem zwei Teilbereiche der Innenseite der Umhül-
lungseinheit nach einem Quersiegeln direkt miteinander
verbunden, insbesondere verklebt, sind. Bevorzugt um-
fasst die Umhüllungseinheit an jedem Ende eine Flosse.
Vorzugsweise umfasst die Umhüllungseinheit zumin-
dest, insbesondere genau, zwei Flossen. Bevorzugt sind
die Flossen an sich abgewandten Enden der Umhül-
lungseinheit angeordnet. Vorzugsweise ist die Flosse
oder sind die Flossen dazu vorgesehen, infolge einer
Verformung und/oder einer Bewegung der Flosse oder
der Flossen, insbesondere bei einem Einwirken einer
Kraft entlang einer zumindest im Wesentlichen parallel
zu einer Längsachse der Umhüllungseinheit verlaufen-
den Achse auf die Flosse oder auf die Flossen, als Dämp-
fer zu wirken. Die Längsachse der Umhüllungseinheit
verläuft vorzugsweise zumindest im Wesentlichen par-
allel zu einer Längserstreckung der Längssiegelnaht der
Umhüllungseinheit. Unter "im Wesentlichen parallel" soll
hier insbesondere eine Ausrichtung einer Richtung rela-
tiv zu einer Bezugsrichtung, insbesondere in einer Ebe-
ne, verstanden werden, wobei die Richtung gegenüber
der Bezugsrichtung eine Abweichung insbesondere klei-
ner als 8°, vorteilhaft kleiner als 5° und besonders vor-
teilhaft kleiner als 2° aufweist. Mittels der erfindungsge-
mäßen Ausgestaltung der Erstverpackung kann vorteil-
haft ein zuverlässiger Schutz der Umhüllungseinheit
und/oder des aufgenommenen Produkts ermöglicht wer-
den. Es kann vorteilhaft eine federnde Eigenschaft der
Flossen, insbesondere bei einer Ausgestaltung der Erst-
verpackung als Papiererstverpackung, für eine Dämp-
fungsfunktion genutzt werden.
[0011] Ferner kann vorteilhaft sein, dass die Funkti-
onseinheit zumindest teilweise durch ein Faltdreieck der
Umhüllungseinheit gebildet wird, insbesondere durch zu-
mindest ein infolge einer Flossennahtsiegelung der Um-
hüllungseinheit erzeugtes Faltdreieck der Umhüllungs-
einheit. Das Faltdreieck der Umhüllungseinheit wird be-
vorzugt auf eine, einem Fachmann bereits bekannte Art
und Weise infolge einer Einbringung einer Quersiegel-
naht gebildet. Bevorzugt ist das Faltdreieck in einem Be-
reich der Umhüllungseinheit angeordnet, der sich zwi-
schen der Flosse und dem aufgenommenen Produkt er-
streckt. Vorzugsweise wird das Faltdreieck durch einen
sich in Richtung der Flosse verjüngenden Teilbereich der
Umhüllungseinheit gebildet. Bevorzugt umfasst die Um-
hüllungseinheit an jeder der jeweiligen Flosse zuge-
wandten Seite ein Faltdreieck. Vorzugsweise umfasst
die Umhüllungseinheit zumindest, insbesondere genau,
zwei Faltdreiecke. Bevorzugt sind die Faltdreiecke an
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sich abgewandten Seiten der Umhüllungseinheit ange-
ordnet. Bevorzugt ist das Faltdreieck, insbesondere je-
des Faltdreieck, zwischen, insbesondere räumlich zwi-
schen, der Flosse und einem, insbesondere quaderför-
migen, Aufnahmebereich der Umhüllungseinheit, in dem
das aufgenommene Produkt angeordnet ist, angeordnet.
Vorzugsweise bildet das Faltdreieck oder bilden die Falt-
dreiecke eine Versteifungsstruktur der Umhüllungsein-
heit, die, insbesondere bei einem Einwirken einer Kraft
entlang der zumindest im Wesentlichen parallel zur
Längsachse der Umhüllungseinheit verlaufenden Achse
auf die Flosse oder auf die Flossen, einer Verformung
der gesamten Umhüllungseinheit entgegenwirkt und vor-
zugsweise einem Kontakt zwischen der Flosse oder den
Flossen und dem aufgenommenen Produkt entgegen-
wirkt. Mittels der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der
Erstverpackung kann vorteilhaft ein zuverlässiger Schutz
der Umhüllungseinheit und/oder des aufgenommenen
Produkts ermöglicht werden. Es kann vorteilhaft eine ver-
steifende Eigenschaft der Faltdreiecke, insbesondere
bei einer Ausgestaltung der Erstverpackung als Pa-
piererstverpackung, für eine Versteifungsfunktion ge-
nutzt werden.
[0012] Des Weiteren kann vorteilhaft sein, dass die
Funktionseinheit zumindest teilweise durch zumindest
eine, insbesondere die bereits zuvor genannte, Flosse
der Umhüllungseinheit gebildet wird, insbesondere
durch zumindest eine, insbesondere die bereits zuvor
genannte, infolge einer Flossennahtsiegelung der Um-
hüllungseinheit erzeugte Flosse der Umhüllungseinheit,
wobei die Flosse, insbesondere zusätzlich zu einer Sie-
gelstruktur, eine Versteifungsstruktur aufweist. Die Ver-
steifungsstruktur kann durch zusätzlich an der Flosse an-
geordnete Faltungen, Falzen, Rippen o. dgl. und/oder
durch eine Einbringung, insbesondere eine Prägung von
Strukturen, wie beispielsweise eine Honigwabenstruk-
tur, eine Netzstruktur o. dgl., in die Flosse ausgebildet
sein. Vorzugsweise weisen alle Flossen der Umhüllungs-
einheit eine Versteifungsstruktur auf. Alternativ oder zu-
sätzlich ist auch denkbar, dass das Faltdreieck, insbe-
sondere alle Faltdreiecke der Umhüllungseinheit, zumin-
dest eine Versteifungsstruktur aufweist, insbesondere
aufweisen. Vorzugsweise weist die Versteifungsstruktur
eine quer zur Quersiegelnaht verlaufende Haupterstre-
ckung auf. Andere, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nende Ausgestaltungen zu einer zusätzlichen Verstei-
fung der Flosse, insbesondere aller Flossen, der Umhül-
lungseinheit sind ebenfalls denkbar. Mittels der erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung der Erstverpackung kann
vorteilhaft ein zuverlässiger Schutz der Umhüllungsein-
heit und/oder des aufgenommenen Produkts ermöglicht
werden. Es kann konstruktiv einfach eine hohe Steifigkeit
der Flosse erreicht werden, insbesondere bei einer Aus-
gestaltung der Erstverpackung als Papiererstverpa-
ckung.
[0013] Weiterhin kann vorteilhaft sein, dass die Funk-
tionseinheit zumindest teilweise durch ein, insbesondere
durch zumindest ein infolge einer Flossennahtsiegelung

der Umhüllungseinheit erzeugtes, insbesondere das be-
reits zuvor genannte, Faltdreieck und ein Gegenfaltdrei-
eck, insbesondere einen Zwickel, der Umhüllungseinheit
gebildet wird. Vorzugsweise ist das Gegenfaltdreieck als
Einfaltung in Richtung einer Innenseite im Bereich des
Faltdreiecks, insbesondere auf eine, einem Fachmann
bereits bekannte Art und Weise, gebildet. Bevorzugt wird
das Gegenfaltdreieck durch eine Faltung im Bereich der
Flosse vor einer Einbringung der Quersiegelnaht gebil-
det. Bevorzugt sind an dem Faltdreieck, insbesondere
an jedem Faltdreieck der Umhüllungseinheit, zumindest
zwei, insbesondere genau zwei, Gegenfaltdreiecke, ins-
besondere zumindest zwei Zwickel, angeordnet. Mittels
der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der Erstverpa-
ckung kann vorteilhaft ein zuverlässiger Schutz der Um-
hüllungseinheit und/oder des aufgenommenen Produkts
ermöglicht werden. Es kann konstruktiv einfach eine ho-
he Steifigkeit des Faltdreiecks erreicht werden, insbe-
sondere bei einer Ausgestaltung der Erstverpackung als
Papiererstverpackung.
[0014] Zudem kann vorteilhaft sein, dass die Funkti-
onseinheit zumindest teilweise durch eine Steifigkeits-
kenngröße der Trägerschicht gebildet wird, insbesonde-
re durch eine Papiersteifigkeitskenngröße der Papier-
schicht. Vorzugsweise wird die Funktionseinheit zumin-
dest teilweise durch die materialbedingte Steifigkeits-
kenngröße der Trägerschicht und einer geometrischen
Anordnung, insbesondere durch die Ausbildung des Falt-
dreiecks, gebildet. Die Steifigkeitskenngröße der als Pa-
pierschicht ausgebildeten Trägerschicht ist vorzugswei-
se größer als die Steifigkeitskenngröße einer aus Kunst-
stofffolie oder Aluminiumfolie gebildeten, dem Fach-
mann bereits bekannten Trägerschicht. Mittels der erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung der Erstverpackung kann
vorteilhaft ein zuverlässiger Schutz der Umhüllungsein-
heit und/oder des aufgenommenen Produkts ermöglicht
werden. Es kann vorteilhaft infolge einer Verwendung
von einer Papierschicht als Trägerschicht eine hohe Ei-
gensteifigkeit genutzt werden, um die Erstverpackung
zumindest im Bereich des Faltdreiecks stabil auszubil-
den.
[0015] Die Transporteinheit ist vorzugsweise von einer
Greifereinheit gebildet, die dazu vorgesehen ist, die Erst-
verpackung mittels einer form- und/oder kraftschlüssigen
Verbindung von einer Produktzuführeinheit, insbesonde-
re einem Förderband, einer Mitnehmerkette o. dgl., der
Verpackungsmaschine zu heben und einer, insbesonde-
re der bereits zuvor genannten, Zweitverpackung zuzu-
führen. Die Transporteinheit umfasst bevorzugt zumin-
dest ein Halteelement, mittels dessen die Erstverpa-
ckung für einen Transport in die Zweitverpackung haltbar
ist. Das Halteelement kann beispielsweise als Unter-
druckhalteelement, wie beispielsweise als Saugnapf,
ausgebildet sein. Bevorzugt umfasst die Transportein-
heit, insbesondere zusätzlich zum Halteelement, zumin-
dest ein weiteres Halteelement, mittels dessen die Erst-
verpackung für einen Transport in die Zweitverpackung
haltbar ist. Vorzugsweise ist die Erstverpackung zwi-
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schen dem Halteelement und dem weiteren Halteele-
ment einklemmbar. Das Halteelement und das weitere
Halteelement sind vorzugsweise translatorisch an einem
Grundkörper der Transporteinheit beweglich gelagert.
Es ist jedoch auch denkbar, dass das Halteelement und
das weitere Halteelement dreh- oder schwenkbar an dem
Grundkörper gelagert sind. Bevorzugt wird die Flosse
der Umhüllungseinheit um eine Achse gebogen, gewölbt
und/oder gefaltet, die quer, insbesondere zumindest im
Wesentlichen senkrecht, zur Längsachse der Umhül-
lungseinheit verläuft. Es ist jedoch auch denkbar, dass
die Flosse der Umhüllungseinheit um eine Achse gebo-
gen, gewölbt und/oder gefaltet wird, die zumindest im
Wesentlichen parallel zur Längsachse der Umhüllungs-
einheit verläuft.
[0016] Bevorzugt umfasst die Transporteinheit zumin-
dest ein Stützelement, das dazu vorgesehen ist, die Erst-
verpackung während eines Transports, insbesondere in
die Zweitverpackung, zumindest im Bereich des Faltdrei-
ecks der Umhüllungseinheit zu stützen. Vorzugsweise
umfasst die Transporteinheit, insbesondere zusätzlich
zum Stützelement, zumindest ein weiteres Stützelement,
das dazu vorgesehen ist, die Erstverpackung während
eines Transports, insbesondere in die Zweitverpackung,
zumindest im Bereich des weiteren Faltdreiecks der Um-
hüllungseinheit zu stützen. Das Stützelement und das
weitere Stützelement sind vorzugsweise translatorisch
am Grundkörper der Transporteinheit beweglich gela-
gert. Es ist jedoch auch denkbar, dass das Stützelement
und das weitere Stützelement dreh- oder schwenkbar an
dem Grundkörper gelagert sind. Das Stützelement und
das weitere Stützelement sind vorzugsweise zumindest
teilweise, insbesondere in einem mit der Erstverpackung
in Kontakt kommenden Ende, aus einem elastischen Ma-
terial gebildet, wie beispielsweise Schaumstoff, Elasto-
mer o. dgl.
[0017] Vorzugsweise umfasst die Verpackungsma-
schine, die insbesondere als eine horizontale Schlauch-
beutelmaschine ausgebildet ist, eine Formvorrichtung,
insbesondere eine Horizontalformvorrichtung, zu einer
Formung der Erstverpackung. Insbesondere ist die Ho-
rizontalformvorrichtung dazu vorgesehen, ein, insbeson-
dere zum Großteil Papier umfassendes, Verpackungs-
material zur Bildung der Umhüllungseinheit entlang einer
horizontalen, insbesondere entlang einer zumindest im
Wesentlichen senkrecht zu einer Gravitationskraftwir-
krichtung verlaufenden, Transportrichtung der Verpa-
ckungsmaschine zu führen. Der Ausdruck "im Wesentli-
chen senkrecht" soll insbesondere eine Ausrichtung ei-
ner Richtung relativ zu einer Bezugsrichtung definieren,
wobei die Richtung und die Bezugsrichtung, insbeson-
dere in einer Projektionsebene betrachtet, einen Winkel
von 90° einschließen und der Winkel eine maximale Ab-
weichung von insbesondere kleiner als 8°, vorteilhaft klei-
ner als 5° und besonders vorteilhaft kleiner als 2° auf-
weist. Vorzugsweise ist die Horizontalformvorrichtung
zumindest zu einer Formung und/oder Führung einer,
insbesondere zum Großteil Papier umfassenden, Ver-

packungsmaterialbahn zur Bildung der Umhüllungsein-
heit vorgesehen. Unter einer "Verpackungsmaterial-
bahn" soll insbesondere eine ebene, insbesondere zwei-
dimensionale, Konfiguration des Verpackungsmaterials,
insbesondere eines Verpackungspapiers, verstanden
werden. Vorzugsweise umfasst die Verpackungsma-
schine zumindest eine Verpackungsmaterialabwickel-
einheit, die dazu vorgesehen ist, das Verpackungsma-
terial, insbesondere als eine Verpackungsmaterialrolle,
aufzunehmen. Vorzugsweise ist die Verpackungsmate-
rialabwickeleinheit dazu vorgesehen, das Verpackungs-
material als eine Verpackungsmaterialbahn abzuwi-
ckeln, insbesondere einer Verpackungsmaterialzu-
führeinheit der Verpackungsmaschine zuzuführen. Die
Verpackungsmaterialzuführeinheit ist insbesondere da-
zu vorgesehen, der Formvorrichtung die Verpackungs-
materialbahn zuzuführen. Die Verpackungsmaterialzu-
führeinheit kann eine Mehrzahl von, insbesondere einem
Fachmann bekannten, Komponenten, wie beispielswei-
se zumindest einen Schwinghebel, zumindest einen
Zentriertaster, zumindest eine Bahnkantensteuerung
und/oder zumindest eine Druckeinheit zu einem Bedru-
cken des Verpackungsmaterials, umfassen.
[0018] Bevorzugt weist die Verpackungsmaschine zu-
mindest die Produktzuführeinheit, insbesondere ein För-
derband, eine Mitnehmerkette o. dgl., auf, die dazu vor-
gesehen ist, die von der Erstverpackung aufzunehmen-
den Produkte zu einer Umhüllung durch die Umhüllungs-
einheit, die durch das Verpackungsmaterial in der Ver-
packungsmaschine gebildet wird, in einen Bereich der
Formvorrichtung zu transportieren. Vorzugsweise um-
fasst die Verpackungsmaschine zumindest eine Längs-
siegeleinheit, die dazu vorgesehen ist, eine, insbeson-
dere zumindest im Wesentlichen parallel zu der Trans-
portrichtung de Verpackungsmaschine verlaufende,
Längssiegelnaht der Umhüllungseinheit zu erstellen, ins-
besondere durch einen Wärmeeintrag in das Verpa-
ckungsmaterial und/oder durch einen Druck auf das Ver-
packungsmaterial. Die Längssiegeleinheit ist entlang der
Transportrichtung nach der Formvorrichtung angeord-
net. Insbesondere umfasst die Längssiegeleinheit zu-
mindest ein Paar von, insbesondere mit einem Profil ver-
sehenen, mit Druck beaufschlagbaren und/oder beheiz-
baren, Siegelrollen, die dazu vorgesehen sind, insbeson-
dere durch eine Rotation, das Verpackungsmaterial bzw.
die Umhüllungseinheit zu transportieren. Vorzugsweise
umfasst die Längssiegeleinheit eine Mehrzahl von Paa-
ren von Siegelrollen, wobei zumindest ein erstes entlang
der Transportrichtung nach der Formvorrichtung ange-
ordnetes Paar von Siegelrollen beheizungsfrei, insbe-
sondere zu einem beheizungsfreien Transport des Ver-
packungsmaterials bzw. der Umhüllungseinheit, ausge-
bildet ist. Vorzugsweise umfasst die Verpackungsma-
schine zumindest eine Quersiegeleinheit, die dazu vor-
gesehen ist, insbesondere nach jeweils einem Produkt,
Quersiegelnähte des Verpackungsmaterials bzw. der
Umhüllungseinheit, die insbesondere zumindest im We-
sentlichen senkrecht zu der Transportrichtung verlaufen,
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zu erstellen, insbesondere durch gezielten Druck auf das
Verpackungsmaterial bzw. die Umhüllungseinheit
und/oder durch einen Wärmeeintrag in das Verpa-
ckungsmaterial bzw. die Umhüllungseinheit. Insbeson-
dere ist die Quersiegeleinheit dazu vorgesehen, das Ver-
packungsmaterial in einzelne Erstverpackungen bzw.
einzelne Umhüllungseinheiten von Erstverpackungen,
die insbesondere jeweils ein Produkt umschließen, zu
vereinzeln. Die Quersiegeleinheit ist entlang der Trans-
portrichtung nach der Längssiegeleinheit angeordnet.
[0019] Bevorzugt umfasst die Verpackungsmaschine
eine Formeinheit. Die Formeinheit ist vorzugsweise dazu
vorgesehen, das Verpackungsmaterial bzw. die Umhül-
lungseinheit umzulenken. Insbesondere ist die Verpa-
ckungsmaterialzuführeinheit dazu vorgesehen, der
Formeinheit das Verpackungsmaterial bzw. die Umhül-
lungseinheit entlang einer quer, insbesondere zumindest
im Wesentlichen senkrecht, zu der Transportrichtung
verlaufenden Richtung zuzuführen. Die Formeinheit
weist vorzugsweise zumindest eine Faltkante auf, um die
das Verpackungsmaterial bzw. die Umhüllungseinheit
umlenkbar ist. Bevorzugt ist die Faltkante als eine Schul-
terkante und die Formeinheit als eine Formschulter aus-
gebildet. Insbesondere ist die Formeinheit frei von Rollen
zu einer Umlenkung des Verpackungsmaterials bzw. der
Umhüllungseinheit ausgebildet. Vorzugsweise ist die
Formeinheit dazu vorgesehen, das Verpackungsmateri-
al bzw. die Umhüllungseinheit an der Faltkante in eine
Richtung quer zu einer Einlaufrichtung des Verpa-
ckungsmaterials bzw. der Umhüllungseinheit und quer
zu der Transportrichtung umzulenken. Insbesondere er-
streckt sich die Faltkante zumindest im Wesentlichen
senkrecht zu der Einlaufrichtung und zu der Transport-
richtung. Insbesondere ist die Faltkante dazu vorgese-
hen, eine homogene Materialspannung in dem Verpa-
ckungsmaterial bzw. der Umhüllungseinheit zu erzeu-
gen. Die Formeinheit weist vorzugsweise zumindest
zwei Formkonturkanten, die sich ausgehend von der
Faltkante quer zu der Faltkante, insbesondere V-förmig,
erstrecken, auf. Insbesondere ist das Verpackungsma-
terial bzw. die Umhüllungseinheit um die Formkonturkan-
ten zu einem Schlauchbeutel umformbar. Vorzugsweise
erstrecken sich die Formkonturkanten entlang einer
Laufrichtung des Verpackungsmaterials und/oder ent-
lang einer Außenkontur der zugeführten Produkte von
der Faltkante bis zu einem Formtunnel der Formeinheit,
der dazu vorgesehen ist, das Verpackungsmaterial bzw.
die Umhüllungseinheit entlang der Transportrichtung zu
führen. Insbesondere verläuft eine Längsachse des
Formtunnels zumindest im Wesentlichen parallel zu der
Transportrichtung.
[0020] Vorzugsweise umfasst die Formvorrichtung zu-
mindest eine Formführungseinheit, insbesondere eine
weitere Formschulter, die dazu vorgesehen ist, das Ver-
packungsmaterial bzw. die Umhüllungseinheit quer zu
einer Einlaufrichtung des Verpackungsmaterials an der
Formeinheit unter Erhalt einer von der Formeinheit er-
zeugten, insbesondere homogenen, Materialspannung

weiterzuführen. Die Formführungseinheit ist bevorzugt
dazu vorgesehen, das Verpackungsmaterial bzw. die
Umhüllungseinheit zumindest im Wesentlichen senk-
recht zu der Einlaufrichtung an der Formeinheit, insbe-
sondere entlang der Transportrichtung, unter Erhalt der
von der Formeinheit, insbesondere von der Faltkante,
erzeugten homogenen Materialspannung weiterzufüh-
ren. Insbesondere ist die Formführungseinheit entlang
der Transportrichtung nach der Formeinheit und insbe-
sondere vor der Längssiegeleinheit angeordnet. Vor-
zugsweise umfasst die Formführungseinheit zumindest
eine, insbesondere dreidimensionale, Formführungs-
kontur, die dazu vorgesehen ist, das geführte Verpa-
ckungsmaterial bzw. die geführte Umhüllungseinheit,
insbesondere zumindest eine Außenkante des Verpa-
ckungsmaterials bzw. der Umhüllungseinheit, zu stüt-
zen, insbesondere zu einer Realisierung einer Aufrecht-
erhaltung der homogenen Materialspannung. Vorzugs-
weise weist die Formführungseinheit zumindest zwei
Formführungskonturen auf, die insbesondere spiegel-
symmetrisch um eine gedachte Symmetrieebene, die
sich zumindest im Wesentlichen parallel zu der Trans-
portrichtung erstreckt, in der insbesondere die Transpor-
trichtung verläuft, und die sich zumindest im Wesentli-
chen senkrecht zu der Faltkante der Formeinheit er-
streckt, angeordnet sind. Vorzugsweise ist die Formfüh-
rungseinheit, insbesondere um die gedachte Symmet-
rieebene, spiegelsymmetrisch ausgebildet. Alternativ ist
vorstellbar, dass die Formführungseinheit und/oder die
Formeinheit asymmetrisch ausgebildet sind/ist. Vor-
zugsweise ist die Formführungseinheit frei von Rollen zu
einer Umlenkung des Verpackungsmaterials bzw. der
Umhüllungseinheit, insbesondere als eine weitere Form-
schulter, ausgebildet. Insbesondere kann die Formfüh-
rungseinheit eine zu einer Geometrie der Formeinheit
zumindest im Wesentlichen analoge Geometrie aufwei-
sen.
[0021] Ferner geht die Erfindung aus von einem Ver-
fahren zu einer Herstellung und/oder zu einem Transport
der Erstverpackung mittels einer erfindungsgemä-ßen
Verpackungsmaschine. Vorzugsweise wird die Erstver-
packung mittels der erfindungsgemäßen Verpackungs-
maschine hergestellt, wobei das Produkt von der Umhül-
lungseinheit aufgenommen ist, und, insbesondere nach
einer Herstellung der Erstverpackung sowie Aufnahme
des Produkts, mittels der Transporteinheit der Verpa-
ckungsmaschine in die Zweitverpackung transportiert
wird. Die Zweitverpackung ist vorzugsweise als eine Kar-
tonverpackung ausgebildet, die mittels einer Schutzhül-
le, insbesondere aus Kunststoff oder Papier, auf eine,
einem Fachmann bereits bekannte Art und Weise um-
geben ist. Vorzugsweise weist die Zweitverpackung ei-
ne, insbesondere einem Fachmann bereits bekannte, U-
förmige Stützeinheit auf, an der eine Vielzahl an erfin-
dungsgemäßen Erstverpackungen angeordnet werden,
insbesondere bevor eine die Stützeinheit sowie die an
der Stützeinheit angeordneten Erstverpackungen mit der
Schutzhülle auf eine, einem Fachmann bereits bekannte
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Art und Weise umgeben werden. Es ist jedoch auch
denkbar, dass die Zweitverpackung eine andere, einem
Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestaltung auf-
weist, wie beispielsweise eine Ausgestaltung als, insbe-
sondere aufklappbare Papier- oder Kartonschachtel o.
dgl., in der eine Vielzahl von erfindungsgemäßen Erst-
verpackungen angeordnet, insbesondere gestapelt
und/oder gereiht angeordnet, werden. Mittels der erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung des Verfahrens kann vor-
teilhaft ein zuverlässiger Schutz der Umhüllungseinheit
und/oder des aufgenommenen Produkts bei einer An-
ordnung in einer Zweitverpackung ermöglicht werden.
Vorteilhaft kann eine schonende Verpackung der Erst-
verpackung in einer Zweitverpackung ermöglicht wer-
den.
[0022] Zudem wird vorgeschlagen, dass in zumindest
einem Verfahrensschritt die Erstverpackung während ei-
nes Transports, insbesondere in eine, insbesondere in
die bereits zuvor genannte, Zweitverpackung, zumindest
im Bereich eines, insbesondere des bereits zuvor ge-
nannten, Faltdreiecks der Umhüllungseinheit gestützt
wird und/oder eine, insbesondere die bereits zuvor ge-
nannte, Flosse der Umhüllungseinheit um zumindest ei-
ne, insbesondere die bereits zuvor genannte, Achse ge-
bogen, gewölbt und/oder gefaltet wird. Vorzugsweise
wird die Erstverpackung während eines Transports, ins-
besondere in eine, insbesondere in die bereits zuvor ge-
nannte, Zweitverpackung, zumindest im Bereich eines
Faltdreiecks der Umhüllungseinheit mittels der Trans-
porteinheit der Verpackungsmaschine gestützt. Bevor-
zugt wird die Flosse oder werden die Flossen der Um-
hüllungseinheit während eines Transports, insbesonde-
re in eine, insbesondere in die bereits zuvor genannte,
Zweitverpackung, mittels der Transporteinheit um zu-
mindest eine Achse gebogen, gewölbt und/oder gefaltet.
Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung kann vor-
teilhaft ein zuverlässiger Schutz der Umhüllungseinheit
und/oder des aufgenommenen Produkts bei einer An-
ordnung in einer Zweitverpackung ermöglicht werden.
Vorteilhaft kann eine schonende Verpackung der Erst-
verpackung in einer Zweitverpackung ermöglicht wer-
den.
[0023] Des Weiteren wird, insbesondere alternativ
oder zusätzlich zu dem bereits zuvor genannten erfin-
dungsgemäßen Verfahren, vorgeschlagen, dass in zu-
mindest einem Verfahrensschritt eine Flosse der Umhül-
lungseinheit der Erstverpackung während eines Einle-
gens in eine Zweitverpackung infolge eines Kontakts mit
einer Innenwand der Zweitverpackung, insbesondere
der Stützeinheit, um eine, insbesondere um die bereits
zuvor genannte, Achse gebogen, gewölbt und/oder ge-
faltet wird und, insbesondere anschließend, eine
Schwenkbewegung der Erstverpackung erfolgt, bei der
eine, insbesondere die bereits zuvor genannte, weitere
Flosse der Umhüllungseinheit der Erstverpackung um
eine weitere Achse gebogen, gewölbt und/oder gefaltet
wird. Die Flosse der Umhüllungseinheit der Erstverpa-
ckung kann vorzugsweise infolge eines Transports mit

der Transporteinheit oder infolge eines Transports mit
der Produktzuführeinheit mit der Innenwand der Zweit-
verpackung in Kontakt gebracht werden. Es ist jedoch
auch denkbar, dass die Erstverpackung derart händisch
in die Zweitverpackung eingelegt wird, dass die Flosse
der Umhüllungseinheit der Erstverpackung gezielt um
die Achse gebogen, gewölbt und/oder gefaltet wird. Die
weitere Achse, um die die weitere Flosse gebogen, ge-
wölbt und/oder gefaltet wird, verläuft vorzugsweise zu-
mindest im Wesentlichen parallel zur Achse, um die die
Flosse gebogen, gewölbt und/oder gefaltet wird. Alter-
nativ oder zusätzlich ist denkbar, dass in zumindest ei-
nem Verfahrensschritt die Flosse und/oder die weitere
Flosse bereits während einer Einbringung der Quersie-
gelnaht gezielt um die Achse bzw. um die weitere Achse
gebogen, gewölbt und/oder gefaltet wird bzw. werden.
Alternativ oder zusätzlich ist denkbar, dass in zumindest
einem Verfahrensschritt die Flosse und/oder die weitere
Flosse durch eine Einbringung der Quersiegelnaht ge-
zielt geschwächt werden, insbesondere um eine einfa-
che Biegung um die Achse bzw. die weitere Achse zu
ermöglichen. Alternativ oder zusätzlich ist denkbar, dass
in zumindest einem Verfahrensschritt nach einer Einbrin-
gung der Quersiegelnaht die Erstverpackung mittels der
Transporteinheit oder mittels der Produktzuführeinheit,
insbesondere um 90°, gedreht wird, und anschließend
die Flosse und/oder die weitere Flosse mittels einer Fal-
teinheit der Verpackungsmaschine um die Achse bzw.
die weitere Achse gebogen, gewölbt und/oder gefaltet
wird bzw. werden. Die Falteinheit kann beispielsweise
ein, insbesondere an beiden Seiten einer Transportstre-
cke der Verpackungsmaschine angeordnetes, seitliches
Leitblech sein, das die Flosse und/oder die weitere Flos-
se biegt. Weitere, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nende Verfahrensschritte zu einem Biegen, Wölben
und/oder Falten der Flosse und/oder der weiteren Flosse
um die Achse bzw. die weitere Achse sind ebenfalls
denkbar. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann vorteilhaft ein zuverlässiger Schutz der Umhül-
lungseinheit und/oder des aufgenommenen Produkts bei
einer Anordnung in einer Zweitverpackung ermöglicht
werden. Es kann besonders bevorzugt bereits bei einem
Einlegen der Erstverpackung in die Zweitverpackung ein
gezieltes Biegen, Wölben und/oder Falten der Flosse er-
reicht werden, um eine vorteilhafte Dämpfungseigen-
schaft durch die Flosse zu ermöglichen.
[0024] Ferner wird, insbesondere alternativ oder zu-
sätzlich zu dem bereits zuvor genannten erfindungsge-
mäßen Verfahren,, vorgeschlagen, dass in zumindest ei-
nem Verfahrensschritt eine Flosse der Umhüllungsein-
heit der Erstverpackung während eines Einlegens in eine
Zweitverpackung infolge eines Kontakts mit einer, ins-
besondere der bereits zuvor genannten, Innenwand der
Zweitverpackung, insbesondere der Stützeinheit, um ei-
ne Achse gebogen, gewölbt und/oder gefaltet wird und,
insbesondere anschließend, eine Faltung einer Außen-
wand der Zweitverpackung, insbesondere der Stützein-
heit, vorzugsweise in Richtung der Erstverpackung, er-

13 14 



EP 3 854 700 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

folgt, bei der eine weitere Flosse der Umhüllungseinheit
der Erstverpackung um eine weitere Achse gebogen, ge-
wölbt und/oder gefaltet wird, insbesondere infolge eines
Kontakts mit einer weiteren Innenwand der Zweitverpa-
ckung, insbesondere der Stützeinheit. Durch die erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung kann vorteilhaft ein zuver-
lässiger Schutz der Umhüllungseinheit und/oder des auf-
genommenen Produkts bei einer Anordnung in einer
Zweitverpackung ermöglicht werden. Es kann besonders
bevorzugt ein Faltvorgang der Zweitverpackung zu ei-
nem gezielten Biegen, Wölben und/oder Falten der Flos-
se genutzt werden, um eine vorteilhafte Dämpfungsei-
genschaft durch die Flosse zu ermöglichen.
[0025] Zudem wird vorgeschlagen, dass in zumindest
einem Verfahrensschritt die Erstverpackung und zumin-
dest eine weitere Erstverpackung, insbesondere eine
weitere erfindungsgemäße Erstverpackung, derart ge-
schindelt oder geschränkt in einer Zweitverpackung, ins-
besondere an der Stützeinheit, angeordnet werden, dass
Flossen der Erstverpackung und der weiteren Erstver-
packung weitestgehend überlappungsfrei oder berüh-
rungsfrei angeordnet sind. Vorzugsweise sind die Flos-
sen der Erstverpackung und der weiteren Erstverpa-
ckung bei einer geschränkten Anordnung, betrachtet ent-
lang einer zumindest im Wesentlichen parallel zu einer
Hauptauflagefläche der Zweitverpackung, insbesondere
der Stützeinheit, verlaufenden Richtung, weitestgehend
überlappungsfrei in der Zweitverpackung, insbesondere
der Stützeinheit, angeordnet. Bevorzugt sind die Flossen
der Erstverpackung und der weiteren Erstverpackung bei
einer geschindelten Anordnung, betrachtet entlang der
zumindest im Wesentlichen parallel zu einer Hauptaufla-
gefläche der Zweitverpackung, insbesondere der Stüt-
zeinheit, verlaufenden Richtung weitestgehend berüh-
rungsfrei in der Zweitverpackung, insbesondere der Stüt-
zeinheit, angeordnet. Durch die erfindungsgemäße Aus-
gestaltung kann vorteilhaft ein zuverlässiger Schutz der
Umhüllungseinheit und/oder des aufgenommenen Pro-
dukts bei einer Anordnung in einer Zweitverpackung er-
möglicht werden. Es kann besonders bevorzugt eine ge-
genseitige Berührung der Flossen vermieden werden,
um eine Dämpfungsfunktion der Flossen vorteilhaft un-
gehindert oder unbeeinflusst von anderen Erstverpa-
ckungen zu ermöglichen.
[0026] Die erfindungsgemäße Erstverpackung, die er-
findungsgemäße Verpackungsmaschine und/oder das
erfindungsgemäße Verfahren sollen/soll hierbei nicht auf
die oben beschriebene Anwendung und Ausführungs-
form beschränkt sein. Insbesondere können/kann die er-
findungsgemäße Erstverpackung, die erfindungsgemä-
ße Verpackungsmaschine und/oder das erfindungsge-
mäße Verfahren zu einer Erfüllung einer hierin beschrie-
benen Funktionsweise eine von einer hierin genannten
Anzahl von einzelnen Elementen, Bauteilen und Einhei-
ten sowie Verfahrensschritten abweichende Anzahl auf-
weisen. Zudem sollen bei den in dieser Offenbarung an-
gegebenen Wertebereichen auch innerhalb der genann-
ten Grenzen liegende Werte als offenbart und als beliebig

einsetzbar gelten.

Zeichnungen

[0027] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen sind
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fach-
mann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch ein-
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinatio-
nen zusammenfassen.
[0028] Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht einer erfindungsgemäßen
Erstverpackung in einer schematischen Dar-
stellung,

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Verpackungsmaschi-
ne zu einer Herstellung und/oder zu einem
Transport von erfindungsgemäßen Erstverpa-
ckungen in einer schematischen Darstellung,

Fig. 3 eine Transporteinheit der erfindungsgemäßen
Verpackungsmaschine zu einem Transport der
erfindungsgemäßen Erstverpackung in einer
schematischen Darstellung,

Fig. 4 einen schematischen Ablauf eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zu einer Herstellung
und/oder einem Transport von erfindungsge-
mäßen Erstverpackungen,

Fig. 5 eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen
Erstverpackung in einem in einer Zweitverpa-
ckung angeordneten Zustand in einer schema-
tischen Darstellung,

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer Vielzahl von
erfindungsgemäßen Erstverpackungen in ei-
nem in der Zweitverpackung angeordneten Zu-
stand in einer schematischen Darstellung und

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht einer Vielzahl von
alternativen erfindungsgemäßen Erstverpa-
ckungen in einem in einer alternativen Zweit-
verpackung angeordneten Zustand in einer
schematischen Darstellung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0029] Figur 1 zeigt eine Schnittansicht einer Erstver-
packung 10a zu einer Aufnahme zumindest eines Pro-
dukts 12a, insbesondere eines Lebensmittels. Die Erst-
verpackung 10a ist vorzugsweise als Papiererstverpa-
ckung ausgebildet. Die Erstverpackung 10a umfasst zu-
mindest eine, insbesondere direkt mit dem Produkt 12a
in Kontakt kommende, Umhüllungseinheit 14a, insbe-
sondere einen Papierschlauchbeutel. Die Umhüllungs-
einheit 14a umfasst vorzugsweise mehrere Schichten.
Die Umhüllungseinheit 14a umfasst zumindest eine Bar-
riereschicht 16a zu einem Schutz des aufgenommenen
Produkts 12a, Feuchtigkeit und/oder Sauerstoff, und zu-
mindest eine mit der Barriereschicht 16a, insbesondere
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stoffschlüssig, verbundene Trägerschicht 18a, insbe-
sondere Papierschicht. Die Trägerschicht 18a ist vor-
zugsweise als Papierschicht ausgebildet. Bevorzugt ist
die Barriereschicht 16a als transparente PET-Schicht
ausgebildet. Die Barriereschicht 16a ist vorzugsweise als
Barriere gegen Sauerstoff vorgesehen. Es ist jedoch
auch denkbar, dass die Barriereschicht 16a als eine an-
dere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Schicht ausgebildet ist, die als Barriere gegen Sauerstoff,
als Barriere gegen Wasserdampf, als Barriere gegen
Kondensat, als Fettbarriere, als Feuchtigkeitsbarriere
oder als andere, einem Fachmann als sinnvoll erschei-
nende Barriere vorgesehen ist. Vorzugsweise umfasst
die Umhüllungseinheit 14a zusätzlich zur Barriereschicht
16a und zur Trägerschicht 18a eine, insbesondere eine,
einem Fachmann bereits bekannte und zu einer Quer-
siegelnaht und/oder zu einer Längssiegelnaht verwend-
bare, Siegel- und Strukturschicht 64a.
[0030] Des Weiteren umfasst die Erstverpackung 10a
zumindest eine, insbesondere einteilig mit der Umhül-
lungseinheit 14a ausgebildete, Funktionseinheit 20a,
insbesondere Dämpfungs- und/oder Versteifungsein-
heit, zu einem Schutz der Umhüllungseinheit 14a
und/oder dem aufgenommenen Produkt 12a vor Beschä-
digungen. Die Funktionseinheit 20a wird zumindest teil-
weise durch zumindest eine Flosse 22a, 24a der Umhül-
lungseinheit 14a gebildet, insbesondere durch zumin-
dest eine infolge einer Flossennahtsiegelung der Umhül-
lungseinheit 14a erzeugten Flosse 22a, 24a der Umhül-
lungseinheit 14a. Die Flosse 22a, 24a der Umhüllungs-
einheit 14a bildet bevorzugt ein Ende der Umhüllungs-
einheit 14a. Insbesondere ist an der Flosse 22a, 24a der
Umhüllungseinheit 14a eine Trennkante und/oder eine
Aufreißkante der Umhüllungseinheit 14a angeordnet.
Bevorzugt ist die Flosse 22a, 24a der Umhüllungseinheit
14a ein Bereich der Umhüllungseinheit 14a, in dem zwei
Teilbereiche einer Innenseite der Umhüllungseinheit 14a
nach einem Quersiegeln direkt miteinander verbunden,
insbesondere verklebt, sind. Bevorzugt umfasst die Um-
hüllungseinheit 14a an jedem Ende eine Flosse 22a, 24a.
Vorzugsweise umfasst die Umhüllungseinheit 14a zu-
mindest, insbesondere genau, zwei Flossen 22a, 24a.
Bevorzugt sind die Flossen 22a, 24a an sich abgewand-
ten Enden der Umhüllungseinheit 14a angeordnet. Vor-
zugsweise ist die Flosse 22a, 24a oder sind die Flossen
22a, 24a dazu vorgesehen, infolge einer Verformung
und/oder einer Bewegung der Flosse 22a, 24a oder der
Flossen 22a, 24a, insbesondere bei einem Einwirken ei-
ner Kraft entlang einer zumindest im Wesentlichen par-
allel zu einer Längsachse 66a der Umhüllungseinheit 14a
verlaufenden Achse auf die Flosse 22a, 24a oder auf die
Flossen 22a, 24a, als Dämpfer zu wirken. Die Längsach-
se 66a der Umhüllungseinheit 14a verläuft vorzugsweise
zumindest im Wesentlichen parallel zu einer Längser-
streckung einer Längssiegelnaht der Umhüllungseinheit
14a.
[0031] Die Funktionseinheit 20a wird zumindest teil-
weise durch ein Faltdreieck 26a, 28a der Umhüllungs-

einheit 14a gebildet, insbesondere durch zumindest ein
infolge einer Flossennahtsiegelung der Umhüllungsein-
heit 14a erzeugtes Faltdreieck 26a, 28a der Umhüllungs-
einheit 14a. Das Faltdreieck 26a, 28a der Umhüllungs-
einheit 14a wird bevorzugt auf eine, einem Fachmann
bereits bekannte Art und Weise infolge einer Einbringung
einer Quersiegelnaht gebildet. Bevorzugt ist das Faltdrei-
eck 26a, 28a in einem Bereich der Umhüllungseinheit
14a angeordnet, der sich zwischen der Flosse 22a, 24a
und dem aufgenommenen Produkt 12a erstreckt. Vor-
zugsweise wird das Faltdreieck 26a, 28a durch einen
sich ausgehend von dem aufgenommenen Produkt 12a
in Richtung der Flosse 22a, 24a verjüngenden Teilbe-
reich der Umhüllungseinheit 14a gebildet. Bevorzugt um-
fasst die Umhüllungseinheit 14a an jeder der jeweiligen
Flosse 22a, 24a zugewandten Seite ein Faltdreieck 26a,
28a. Vorzugsweise umfasst die Umhüllungseinheit 14a
zumindest, insbesondere genau, zwei Faltdreiecke 26a,
28a. Bevorzugt sind die Faltdreiecke 26a, 28a an sich
abgewandten Seiten der Umhüllungseinheit 14a ange-
ordnet. Bevorzugt ist das Faltdreieck 26a, 28a, insbe-
sondere jedes Faltdreieck 26a, 28a, zwischen, insbeson-
dere räumlich zwischen, der Flosse 22a, 24a und einem,
insbesondere quaderförmigen, Aufnahmebereich 68a
der Umhüllungseinheit 14a, in dem das aufgenommene
Produkt 12a angeordnet ist, angeordnet. Vorzugsweise
bildet das Faltdreieck 26a, 28a oder bilden die Faltdrei-
ecke 26a, 28a eine Versteifungsstruktur der Umhüllungs-
einheit 14a, die, insbesondere bei einem Einwirken einer
Kraft entlang der zumindest im Wesentlichen parallel zur
Längsachse 66a der Umhüllungseinheit 14a verlaufen-
den Achse auf die Flosse 22a, 24a oder auf die Flossen
22a, 24a, einer Verformung der gesamten Umhüllungs-
einheit 14a entgegenwirkt und vorzugsweise einem Kon-
takt zwischen der Flosse 22a, 24a oder den Flossen 22a,
24a und dem aufgenommenen Produkt 12a entgegen-
wirkt.
[0032] Die Funktionseinheit 20a wird alternativ oder
zusätzlich zumindest teilweise durch zumindest die Flos-
se 22a, 24a, insbesondere die Flossen 22a, 24a, der
Umhüllungseinheit 14a gebildet, insbesondere durch zu-
mindest die infolge der Flossennahtsiegelung der Um-
hüllungseinheit 14a erzeugten Flossen 22a, 24a der Um-
hüllungseinheit 14a, wobei die Flosse 22a, 24a, insbe-
sondere die Flossen 22a, 24a, insbesondere zusätzlich
zu einer Siegelstruktur, eine Versteifungsstruktur 30a,
32a aufweist, insbesondere aufweisen (vgl. Figur 6, in
der die Versteifungsstruktur 30a, 32a gestrichelt ange-
deutet ist).
[0033] Die Funktionseinheit 20a wird zumindest teil-
weise durch eine Steifigkeitskenngröße der, insbeson-
dere als Papierschicht ausgebildeten, Trägerschicht 18a
gebildet, insbesondere durch eine Papiersteifigkeits-
kenngröße der Papierschicht.
[0034] Vorzugsweise wird die Funktionseinheit 20a zu-
mindest teilweise durch die materialbedingte Steifigkeits-
kenngröße der Trägerschicht 18a und einer geometri-
schen Anordnung, insbesondere durch die Ausbildung
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des Faltdreiecks 26a, 28a, sowie durch die Flossen 22a,
24a gebildet. Die Steifigkeitskenngröße der, insbeson-
dere als Papierschicht ausgebildeten, Trägerschicht 18a
ist vorzugsweise größer als die Steifigkeitskenngröße ei-
ner aus Kunststofffolie oder Aluminiumfolie gebildeten,
den Fachmann bereits bekannten Trägerschicht.
[0035] Figur 2 zeigt eine Verpackungsmaschine 38a
zu einer Herstellung und/oder zu einem Transport von
einer in Figur 1 dargestellten Erstverpackung 10a. Die
Verpackungsmaschine 38a ist vorzugsweise als eine
Schlauchbeutelmaschine ausgebildet. Bevorzugt um-
fasst die Verpackungsmaschine 38a eine Formvorrich-
tung 70a mit zumindest einer, insbesondere rollenfreien,
Formeinheit 72a, insbesondere einer Formschulter, die
dazu vorgesehen ist, ein Verpackungsmaterial 74a, ins-
besondere eine Papierbahn und/oder eine Folienbahn,
zu einem Bilden der Umhüllungseinheit 14a zu formen.
Insbesondere ist die Formvorrichtung 70a dazu vorge-
sehen, ein Verpackungsmaterial 74a entlang einer hori-
zontalen, insbesondere entlang einer zumindest im We-
sentlichen senkrecht zu einer Gravitationskraftwirkrich-
tung 76a verlaufenden, Transportrichtung 78a zu führen.
[0036] Vorzugsweise ist die Formvorrichtung 70a zu-
mindest zu einer Formung und/oder Führung des Ver-
packungsmaterials 74a vorgesehen. Vorzugsweise um-
fasst die Verpackungsmaschine 38a zumindest eine Ver-
packungsmaterialabwickeleinheit 80a, die dazu vorge-
sehen ist, das Verpackungsmaterial 74a aufzunehmen.
Vorzugsweise ist die Verpackungsmaterialabwickelein-
heit 80a dazu vorgesehen, das Verpackungsmaterial
74a abzuwickeln, insbesondere einer Verpackungsma-
terialzuführeinheit 82a der Verpackungsmaschine 38a
zuzuführen. Die Verpackungsmaterialzuführeinheit 82a
ist insbesondere dazu vorgesehen, der Formvorrichtung
70a das Verpackungsmaterial 74a zuzuführen. Die Ver-
packungsmaterialzuführeinheit 82a kann eine Mehrzahl
von, insbesondere einem Fachmann bekannten, Kom-
ponenten, wie beispielsweise zumindest einen Schwing-
hebel, zumindest einen Zentriertaster, zumindest eine
Bahnkantensteuerung und/oder zumindest eine Druck-
einheit zu einem Bedrucken des Verpackungsmaterials
74a, umfassen. Vorzugsweise weist die Verpackungs-
maschine 38a zumindest eine Produktzuführeinheit 84a,
insbesondere ein Förderband, eine Mitnehmerkette o.
dgl., auf, die dazu vorgesehen ist, die zu verpackenden
Produkte 12a zu einer Umhüllung durch das Verpa-
ckungsmaterial 74a bzw. die Umhüllungseinheit 14a in
einen Bereich der Formvorrichtung 70a zu transportie-
ren.
[0037] Vorzugsweise umfasst die Verpackungsma-
schine 38a zumindest eine Längssiegeleinheit 86a, die
dazu vorgesehen ist, eine, insbesondere zumindest im
Wesentlichen parallel zu der Transportrichtung 78a ver-
laufende, Längssiegelnaht des Verpackungsmaterials
74a bzw. der Umhüllungseinheit 14a zu erstellen, insbe-
sondere durch einen Druck auf das Verpackungsmaterial
74a bzw. die Umhüllungseinheit 14a und/oder durch ei-
nen Wärmeeintrag in das Verpackungsmaterial 74a bzw.

die Umhüllungseinheit 14a. Die Längssiegeleinheit 86a
ist entlang der Transportrichtung 78a nach der Formvor-
richtung 70a, insbesondere nach einer Formführungs-
einheit 88a der Formvorrichtung 70a, angeordnet. Ins-
besondere umfasst die Längssiegeleinheit 86a zumin-
dest ein Paar von, insbesondere beheizbaren, profilier-
ten und/oder mit Druck beaufschlagbaren, Siegelrollen
(hier nicht näher dargestellt), die dazu vorgesehen sind,
insbesondere durch eine Rotation, das Verpackungsma-
terial 74a bzw. die Umhüllungseinheit 14a zu transpor-
tieren. Vorzugsweise umfasst die Längssiegeleinheit
86a eine Mehrzahl von Paaren von Siegelrollen, wobei
zumindest ein erstes entlang der Transportrichtung 78a
nach der Formvorrichtung 70a angeordnetes Paar von
Siegelrollen beheizungsfrei, insbesondere zu einem be-
heizungsfreien Transport des Verpackungsmaterials
74a bzw. der Umhüllungseinheit 14a, ausgebildet ist.
[0038] Vorzugsweise umfasst die Verpackungsma-
schine 38a zumindest eine Quersiegeleinheit 90a, die
dazu vorgesehen ist, insbesondere nach jeweils einem
Produkt 12a, Quersiegelnähte des Verpackungsmateri-
als 74a bzw. der Umhüllungseinheit 14a, die insbeson-
dere zumindest im Wesentlichen senkrecht zu der Trans-
portrichtung 78a verlaufen, zu erstellen, insbesondere
durch einen Druck auf das Verpackungsmaterial 74a
bzw. die Umhüllungseinheit 14a und/oder durch einen
Wärmeeintrag in das Verpackungsmaterial 74a bzw. die
Umhüllungseinheit 14a. Bevorzugt ist die Quersiegelein-
heit 90a dazu vorgesehen, das Verpackungsmaterial
74a bzw. die Umhüllungseinheit 14a in einzelne Verpa-
ckungen, die insbesondere jeweils ein Produkt 12a um-
schließen, zu vereinzeln. Die Quersiegeleinheit 90a ist
entlang der Transportrichtung 78a nach der Längssie-
geleinheit 86a angeordnet. Die Formeinheit 72a ist vor-
zugsweise dazu vorgesehen, das Verpackungsmaterial
74a bzw. die Umhüllungseinheit 14a umzulenken. Ins-
besondere ist die Verpackungsmaterialzuführeinheit 82a
dazu vorgesehen, der Formeinheit 72a das Verpa-
ckungsmaterial 74a bzw. die Umhüllungseinheit 14a ent-
lang einer quer, insbesondere zumindest im Wesentli-
chen senkrecht, zur Transportrichtung 78a verlaufenden
Richtung, insbesondere Einlaufrichtung, zuzuführen.
[0039] Des Weiteren umfasst die Verpackungsma-
schine 38a zumindest eine Transporteinheit 40a, die der-
art ausgebildet ist, dass die Erstverpackung 10a während
eines Transports, insbesondere in eine Zweitverpackung
42a (vgl. Figuren 5 und 6), zumindest im Bereich des
Faltdreiecks 26a, 28a der Umhüllungseinheit 14a ge-
stützt wird und/oder die Flosse 22a, 24a der Umhüllungs-
einheit 14a um zumindest eine Achse 44a, 46a gebogen,
gewölbt und/oder gefaltet wird. Die Transporteinheit 40a
ist vorzugsweise von einer Greifereinheit gebildet, die
dazu vorgesehen ist, die Erstverpackung 10a mittels ei-
ner form- und/oder kraftschlüssigen Verbindung von der
Produktzuführeinheit 84a, insbesondere einem Förder-
band, einer Mitnehmerkette o. dgl., der Verpackungsma-
schine 38a zu heben und der Zweitverpackung 42a zu-
zuführen. Figur 3 zeigt eine Detailansicht der Trans-
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porteinheit 40a. Die Transporteinheit 40a umfasst bevor-
zugt zumindest ein Halteelement 92a, mittels dessen die
Erstverpackung 10a für einen Transport in die Zweitver-
packung 42a haltbar ist. Das Halteelement 92a kann bei-
spielsweise als Unterdruckhalteelement, wie beispiels-
weise als Saugnapf, ausgebildet sein (das als Saugnapf
ausgebildete Halteelement ist gestrichelt in Figur 3 dar-
gestellt und mit keinem Bezugszeichen versehen). Be-
vorzugt umfasst die Transporteinheit 40a, insbesondere
zusätzlich zum Halteelement 92a, zumindest ein weite-
res Halteelement 94a, mittels dessen die Erstverpa-
ckung 10a für einen Transport in die Zweitverpackung
42a haltbar ist. Vorzugsweise ist die Erstverpackung 10a
zwischen dem Halteelement 92a und dem weiteren Hal-
teelement 94a einklemmbar. Das Halteelement 92a und
das weitere Halteelement 94a sind vorzugsweise trans-
latorisch an einem Grundkörper 96a der Transporteinheit
40a beweglich gelagert. Der Grundkörper 96a kann wie-
derum an einem mehrachsigen Roboterarm (hier nicht
näher dargestellt) der Transporteinheit 40a oder an ei-
nem anderen, einem Fachmann als sinnvoll erscheinen-
den Bewegungsmechanismus der Transporteinheit 40a
angeordnet sein. Es ist jedoch auch denkbar, dass das
Halteelement 92a und das weitere Halteelement 94a al-
ternativ oder zusätzlich zur translatorischen beweglichen
Lagerung am Grundkörper 96a dreh- oder schwenkbar
an dem Grundkörper 96a gelagert sind.
[0040] Bevorzugt wird die Flosse 22a, 24a der Umhül-
lungseinheit 14a bei einem Transport der Erstverpa-
ckung 10a mittels der Transporteinheit 40a von dem Hal-
teelement 92a bzw. dem weiteren Halteelement 94a um
die der jeweiligen Flosse 22a, 24a zugeordnete Achse
44a, 46a gebogen, gewölbt und/oder gefaltet. Die Achse
oder die Achsen 44a, 46a, um die die Flosse oder die
Flossen 22a, 24a gebogen, gewölbt und/oder gefaltet
wird oder werden, verläuft quer, insbesondere zumindest
im Wesentlichen senkrecht, zur Längsachse 66a der Um-
hüllungseinheit 14a. Es ist jedoch auch denkbar, dass
die Flosse oder die Flossen 22a, 24a der Umhüllungs-
einheit 14a um eine Achse gebogen, gewölbt und/oder
gefaltet wird oder werden, die entlang einer zumindest
im Wesentlichen parallel zur Längsachse 66a der Um-
hüllungseinheit 14a verläuft.
[0041] Bevorzugt umfasst die Transporteinheit 40a zu-
mindest ein Stützelement 98a, das dazu vorgesehen ist,
die Erstverpackung 10a während eines Transports, ins-
besondere in die Zweitverpackung 42a, zumindest im
Bereich des Faltdreiecks 26a der Umhüllungseinheit 14a
zu stützen (vgl. Figur 3). Vorzugsweise umfasst die
Transporteinheit 40a, insbesondere zusätzlich zum Stüt-
zelement 98a, zumindest ein weiteres Stützelement
100a, das dazu vorgesehen ist, die Erstverpackung 10a
während eines Transports, insbesondere in die Zweit-
verpackung 42a, zumindest im Bereich des weiteren
Faltdreiecks 28a der Umhüllungseinheit 14a zu stützen.
Das Stützelement 98a und das weitere Stützelement
100a sind vorzugsweise translatorisch am Grundkörper
96a der Transporteinheit 40a beweglich gelagert. Es ist

jedoch auch alternativ oder zusätzlich denkbar, dass das
Stützelement 98a und das weitere Stützelement 100a
dreh- oder schwenkbar oder ortsfest an dem Grundkör-
per 96a gelagert oder angeordnet sind. Das Stützele-
ment 98a und das weitere Stützelement 100a sind vor-
zugsweise zumindest teilweise, insbesondere in einem
mit der Erstverpackung 10a in Kontakt kommenden En-
de, aus einem elastischen Material gebildet, wie bei-
spielsweise Schaumstoff, Elastomer o. dgl.
[0042] Figur 4 zeigt einen schematischen Ablauf eines
Verfahrens 48a zu einer Herstellung und/oder einem
Transport der Erstverpackung 10a. Vorzugsweise wird
die Erstverpackung 10a in zumindest einem Verfahrens-
schritt 102a mittels der Verpackungsmaschine 38a her-
gestellt, wobei das Produkt 12a von der Umhüllungsein-
heit 14a aufgenommen ist, und, insbesondere nach einer
Herstellung der Erstverpackung 10a sowie Aufnahme
des Produkts 12a, mittels der Transporteinheit 40a der
Verpackungsmaschine 38a in die Zweitverpackung 42a
transportiert wird. Die Zweitverpackung 42a ist vorzugs-
weise als eine Kartonverpackung ausgebildet, die mittels
einer Schutzhülle (hier nicht näher dargestellt), insbe-
sondere aus Kunststoff oder Papier, auf eine, einem
Fachmann bereits bekannte Art und Weise umgeben ist.
Vorzugsweise weist die Zweitverpackung 42a eine, ins-
besondere einem Fachmann bereits bekannte, U-förmi-
ge Stützeinheit 104a (vgl. Figuren 5 und 6) auf, an der
eine Vielzahl an Erstverpackungen 10a angeordnet wer-
den, insbesondere bevor eine die Stützeinheit 104a so-
wie die an der Stützeinheit 104a angeordneten Erstver-
packungen 10a mit der Schutzhülle auf eine, einem
Fachmann bereits bekannte Art und Weise umgeben
werden. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Zweitver-
packung 42a eine andere, einem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Ausgestaltung aufweist, wie beispielswei-
se eine Ausgestaltung als, insbesondere aufklappbare
Papier- oder Kartonschachtel o. dgl., in der eine Vielzahl
an Erstverpackungen 10a angeordnet, insbesondere ge-
stapelt und/oder gereiht angeordnet, werden.
[0043] In zumindest einem Verfahrensschritt 50a wird
die Erstverpackung 10a während eines Transports, ins-
besondere in eine Zweitverpackung 42a, zumindest im
Bereich des Faltdreiecks 26a, 28a der Umhüllungsein-
heit 14a gestützt und/oder die Flosse 22a, 24a der Um-
hüllungseinheit 14a um zumindest die Achse 44a, 46a
gebogen, gewölbt und/oder gefaltet. In zumindest einem,
insbesondere alternativen oder weiteren, Verfahrens-
schritt 52a wird die Flosse 22a der Umhüllungseinheit
14a der Erstverpackung 10a während eines Einlegens
in die Zweitverpackung 42a infolge eines Kontakts mit
einer Innenwand 54a (vgl. Figuren 5 und 6) der Zweit-
verpackung 42a um die Achse 44a gebogen, gewölbt
und/oder gefaltet und es erfolgt, insbesondere anschlie-
ßend, eine Schwenkbewegung der Erstverpackung 10a,
insbesondere mittels der Transporteinheit 40a, bei der
die weitere Flosse 24a der Umhüllungseinheit 14a der
Erstverpackung 10a um die weitere Achse 46a gebogen,
gewölbt und/oder gefaltet wird. Die Schwenkbewegung
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der Erstverpackung 10a erfolgt vorzugsweise um eine
zumindest im Wesentlichen parallel zur einer Hauptau-
flagefläche 106a der Stützeinheit 104a verlaufenden
Schwenkachse der Transporteinheit 40a, insbesondere
in Richtung der Stützeinheit 104a.
[0044] In zumindest einem, insbesondere alternativen
oder weiteren, Verfahrensschritt 56a wird die Flosse 22a
der Umhüllungseinheit 14a der Erstverpackung 10a wäh-
rend eines Einlegens in die Zweitverpackung 42a infolge
eines Kontakts mit der Innenwand 54a der Zweitverpa-
ckung 42a um die Achse 44a gebogen, gewölbt und/oder
gefaltet und es erfolgt, insbesondere anschließend, eine
Faltung einer Außenwand 58a (vgl. Figuren 5 und 6) der
Zweitverpackung 42a, bei der die weitere Flosse 24a der
Umhüllungseinheit 14a der Erstverpackung 10a um die
weitere Achse 46a gebogen, gewölbt und/oder gefaltet
wird.
[0045] Nachdem eine Vielzahl von Erstverpackungen
10a gemäß zumindest einem der oben beschriebenen
Verfahrensschritte gemäß den in den Figuren 5 und 6
beispielhaft dargestellten Anordnungen in der Zweitver-
packung 42a angeordnet sind, wird mittels der Verpa-
ckungsmaschine 38a eine nicht näher dargestellte
Schutzhülle der Zweitverpackung 42a um die Stützein-
heit 104a und daran angeordneten Erstverpackungen
10a angeordnet.
[0046] Alternativ zu einer gemäß der Figuren 5 und 6
dargestellten reihigen Anordnung der Erstverpackung
10a in der Zweitverpackung 42a ist auch denkbar, dass
in zumindest einem Verfahrensschritt 60a die Erstverpa-
ckung 10a und zumindest eine weitere Erstverpackung
(hier nicht näher dargestellt) derart geschindelt oder ge-
schränkt in der Zweitverpackung 42a angeordnet wer-
den, dass Flossen 22a, 24a der Erstverpackung 10a und
der weiteren Erstverpackung weitestgehend überlap-
pungsfrei oder berührungsfrei angeordnet sind. Weitere,
einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Ausgestal-
tungen sind ebenfalls denkbar.
[0047] In Figur 7 ist ein weiteres Ausführungsbeispiele
der Erfindung gezeigt. Die nachfolgenden Beschreibun-
gen und die Zeichnungen beschränken sich im Wesent-
lichen auf die Unterschiede zwischen den Ausführungs-
beispielen, wobei bezüglich gleich bezeichneter Bautei-
le, insbesondere in Bezug auf Bauteile mit gleichen Be-
zugszeichen, grundsätzlich auch auf die Zeichnungen
und/oder die Beschreibung der anderen Ausführungs-
beispiele, insbesondere der Figuren 1 bis 6, verwiesen
werden kann. Zur Unterscheidung der Ausführungsbei-
spiele ist der Buchstabe a den Bezugszeichen des Aus-
führungsbeispiels in den Figuren 1 bis 6 nachgestellt. In
dem Ausführungsbeispiel der Figur 7 ist der Buchstabe
a durch den Buchstaben b ersetzt.
[0048] Figur 7 zeigt eine alternative Ausgestaltung ei-
ner Erstverpackung 10b. Die in Figur 7 dargestellte Erst-
verpackung 10b weist alle Merkmale der in den Figuren
1 bis 6 dargestellten und entsprechend beschriebenen
Erstverpackung 10a auf. Im Unterschied zu der in den
Figuren 1 bis 6 dargestellten und teilweise beschriebe-

nen Erstverpackung 10a weist die in Figur 7 dargestellte
Erstverpackung 10b eine Funktionseinheit 20b auf, die
insbesondere zusätzlich zu Flossen 22b, 24b, zumindest
teilweise durch ein, insbesondere durch zumindest ein
infolge einer Flossennahtsiegelung einer Umhüllungs-
einheit 14b der Erstverpackung 10b erzeugtes, Faltdrei-
eck 26b, 28b und durch ein Gegenfaltdreieck 34b, 36b,
insbesondere einen Zwickel, der Umhüllungseinheit 14b
gebildet wird. Zudem sind eine Vielzahl von Erstverpa-
ckungen 10b in dem in Figur 7 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel mehrreihig übereinander in einer Zweitver-
packung 42b angeordnet. Hinsichtlich weiterer Merkma-
le und Funktionen der in Figur 7 dargestellten Erstver-
packung 10b sowie der in Figur 7 dargestellten Zweitver-
packung 42b wird auf die Beschreibung der Figuren 1
bis 6 verwiesen, die analog auf die in Figur 7 dargestellte
Erstverpackung 10b sowie die in Figur 7 dargestellte
Zweitverpackung 42b zu lesen ist.

Patentansprüche

1. Verpackungsmaschine, insbesondere Schlauch-
beutelmaschine, zu einer Herstellung und/oder zu
einem Transport einer Papiererstverpackung (10) zu
einer Aufnahme zumindest eines Produkts (12), ins-
besondere eines Lebensmittels, wobei die Pa-
piererstverpackung (10) zumindest eine, insbeson-
dere direkt mit dem Produkt (12) in Kontakt kommen-
de, Umhüllungseinheit (14), insbesondere einen
Schlauchbeutel, die, insbesondere der, zumindest
eine Barriereschicht (16) zu einem Schutz des auf-
genommenen Produkts (12), insbesondere vor
Feuchtigkeit, und zumindest eine mit der Barriere-
schicht (16), insbesondere stoffschlüssig, verbunde-
ne Trägerschicht (18), insbesondere Papierschicht,
umfasst, und zumindest eine, insbesondere einteilig
mit der Umhüllungseinheit (14) ausgebildete, Funk-
tionseinheit (20), insbesondere Dämpfungs-
und/oder Versteifungseinheit, zu einem Schutz der
Umhüllungseinheit (14) und/oder dem aufgenom-
menen Produkt (12) vor Beschädigungen aufweist,
wobei die Verpackungsmaschine zumindest eine
Transporteinheit (40) aufweist, die derart ausgebil-
det ist, dass die Papiererstverpackung (10) während
eines Transports, insbesondere in eine Zweitverpa-
ckung (42), zumindest im Bereich eines Faltdreiecks
(26, 28) der Umhüllungseinheit (14) gestützt wird
und/oder eine Flosse (22, 24) der Umhüllungseinheit
(14) um zumindest eine Achse (44, 46) gebogen,
gewölbt und/oder gefaltet wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transporteinheit (40) von einer
Greifereinheit gebildet ist, die dazu vorgesehen ist,
die Papiererstverpackung (10) mittels einer form-
und/oder kraftschlüssigen Verbindung von einer
Produktzuführeinheit (84), insbesondere einem För-
derband, einer Mitnehmerkette o. dgl., der Verpa-
ckungsmaschine zu heben und einer Zweitverpa-
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ckung (42) zuzuführen.

2. Verfahren zu einer Herstellung und/oder zu einem
Transport der Papiererstverpackung (10) mittels ei-
ner Verpackungsmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass in zumindest einem
Verfahrensschritt (50) die Papiererstverpackung
(10) während eines Transports, insbesondere in ei-
ne Zweitverpackung (42), zumindest im Bereich ei-
nes Faltdreiecks (26, 28) der Umhüllungseinheit (14)
gestützt wird und/oder eine Flosse (22, 24) der Um-
hüllungseinheit (14) um zumindest eine Achse (44,
46) gebogen, gewölbt und/oder gefaltet wird.

3. Verfahren zu einer Herstellung und/oder zu einem
Transport der Papiererstverpackung (10) mittels ei-
ner Verpackungsmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass in zumindest einem
Verfahrensschritt (52) eine Flosse (22) der Umhül-
lungseinheit (14) der Papiererstverpackung (10)
während eines Einlegens in eine Zweitverpackung
(42) infolge eines Kontakts mit einer Innenwand (54)
der Zweitverpackung (42) um eine Achse (44) ge-
bogen, gewölbt und/oder gefaltet wird und, insbe-
sondere anschließend, eine Schwenkbewegung der
Papiererstverpackung (10) erfolgt, bei der eine wei-
tere Flosse (24) der Umhüllungseinheit (14) der Pa-
piererstverpackung (10) um eine weitere Achse (46)
gebogen, gewölbt und/oder gefaltet wird.

4. Verfahren zu einer Herstellung und/oder zu einem
Transport der Papiererstverpackung (10) mittels ei-
ner Verpackungsmaschine nach Anspruch 1, insbe-
sondere Verfahren nach einem der Ansprüche 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass in zumin-
dest einem Verfahrensschritt (56) eine Flosse (22)
der Umhüllungseinheit (14) der Papiererstverpa-
ckung (10) während eines Einlegens in eine Zweit-
verpackung (42) infolge eines Kontakts mit einer In-
nenwand (54) der Zweitverpackung (42) um eine
Achse (44) gebogen, gewölbt und/oder gefaltet wird
und, insbesondere anschließend, eine Faltung einer
Außenwand (58) der Zweitverpackung (42) erfolgt,
bei der eine weitere Flosse (24) der Umhüllungsein-
heit (14) der Papiererstverpackung (10) um eine wei-
tere Achse (46) gebogen, gewölbt und/oder gefaltet
wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass in zumindest einem
Verfahrensschritt (60) die Papiererstverpackung
(10) und zumindest eine weitere Papiererstverpa-
ckung derart geschindelt oder geschränkt in einer
Zweitverpackung (42) angeordnet werden, dass
Flossen (22, 24) der Papiererstverpackung (10) und
der weiteren Papiererstverpackung (10) weitestge-
hend überlappungsfrei oder berührungsfrei ange-
ordnet sind.
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